
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 15. für die öffentliche Sitzung 
der Gemeindevertretung (Gemeinde Schacht-Audorf) 

am Donnerstag, 26. September 2013 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Umrüstung der 6 Pumpstationen von einem 
optischen in ein elektronisches Störmeldesystem      
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Um das anfallende Abwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Schacht-Audorf der Kläran-
lage zuzuführen, betreibt die Gemeinde 7 Pumpstationen. Davon sind 6 mit einem optischen 
Störmeldesystem ausgerüstet. Lediglich eine Pumpstation – Wohnmobilstellplatz – verfügt 
bereits über ein elektronisches Störmeldesystem. 
 
In der Vergangenheit ist es vermehrt zu verspäteten Störmeldungen an den Systemen durch 
die Bevölkerung gekommen, da die Anwohner sich nicht für zuständig sehen und die opti-
schen Meldeeinrichtungen ignorieren. 
 
So ist es vor einigen Wochen zur einer brenzligen Situation, ausgelöst durch eine Rückstau-
situation im Bereich der Holsteiner Straße, gekommen, wobei die veraltete Technik insbe-
sondere von Anwohnern bemängelt wurde. 
 
Die vorhandene Technik ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht mehr dem Stand der 
Technik. Schon seit Jahren sind elektronische Störmeldesysteme für einen reibungslosen 
Betrieb Standard. Dieses erhöht neben der Betriebssicherheit auch der mögliche Anspruch 
von Regressansprüchen. Ferner ist es mit den Systemen möglich, auch Betriebszeiten, För-
dermengen und sonstige Daten zu erfassen und somit Grunddaten für Inspektionen und 
Wartungsintervalle zu erhalten. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es sind Kosten i.H.v. ca. 8.000,- € zu veranschlagen. Die Haushaltsmittel stehen nicht im 
Haushalt zur Verfügung und sind durch den 1. Nachtrag bereitzustellen. 
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung folgt der Empfehlung des Umwelt-, Werk- und Kleingarteanaus-
schuss und beschließt, die Umrüstung von 6 Pumpstationen auf ein elektronisches Störmel-
desystem vorzunehmen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im 1. Nachtragshaushalt 
bereitzustellen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach erfolgter Ausschreibung den Auf-
trag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 
 
Im Auftrage  
gez.  
Fred Knaack  
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